
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 03/2021)  
 
1.  Geltungsbereich, Allgemeines  
 
1.1  Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gelten für alle Leistungen (Produktion von 

Fernsehsendungen, Filmproduktion, Herstellung von Werbe- und Imagefilmen, 
insbesondere komplexer und zielgruppenorientierter Contentproduktionen) zwischen 
dem Kunden und der:  

 
artecom pictures and solutions GmbH  
Ruschestraße 68, 10365 Berlin 
(Geschäftsführer: Roberto Rivera Carlson / Uwe Süßbrich)  
nachfolgend Agentur genannt  
 
diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB).  
 
Für die Angebote, Lieferungen und Leistungen der Agentur sind demnach nachstehende 
Bedingungen ausschließlich maßgebend.  
 

1.2  Allgemeine Bedingungen des Kunden werden nur dann Bestandteil des Vertrages, wenn 
sie von der Agentur schriftlich anerkannt werden. Die Abnahme der Leistung der Agen-
tur gilt in jedem Falle als Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.3  Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen, insbesondere wenn diese durch freie 
oder feste Mitarbeiter oder Vertreter der Agentur getroffen werden, bedürfen der aus-
drücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsführung. Der Verzicht auf 
dieses Formerfordernis bedarf eben-falls der Schriftform. Entgegenstehenden 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers / Bestellers / Abnehmers wird ausdrücklich 
widersprochen. 

 
2.  Angebot, Vertragsschluss, Vertragsinhalt  
 
2.1 Die Angebote der Agentur sind stets freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet werden. Die etwaigen als „Kosten-rahmen“, „Kostenschätzung“ 
oder „Grobkostenkalkulation“ bezeichneten Angebote der Agentur sind unverbindlich. 

2.2  Der Vertrag kommt regelmäßig mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. 
Erteilte Aufträge gelten aber auch dann als angenommen, wenn die Agentur nicht 
innerhalb von 14 Werktagen widerspricht. Änderungen und Nebenabreden, die den 
Vertragsinhalt betreffen, bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf 
die Schriftform. 

2.3  Werden Angebote nach den Angaben des Kunden und den von ihm oder der jeweiligen 
Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellten Unterlagen ausgearbeitet, haftet die 
Agentur für die Richtigkeit und Geeignetheit dieser Unterlagen nicht, es sei denn, deren 
Fehlerhaftigkeit und Ungeeignetheit wird vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht 
erkannt.  

 
 
 
 
 



 

3.  Digitale / hybride Umsetzung der Produktion 
 

3.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Produktion im Falle von Problemen, die 
dazu führen, dass der LIVE-Anteil der geplanten Produktion nicht umgesetzt werden 
darf, z.B.  
• gesetzliche Verbote 
• eine behördliche Anordnung, 

 die Produktionen und/oder Menschenansammlungen für den intendierten Produktions-
zeitraum untersagt,  

 die LIVE-Bestandteile der Produktion durch die Agentur bei gleichbleibender 
Honorierung in hybride und / oder digitale Elemente umgewandelt werden. Die Agentur 
wird bei Eintritt einer derartigen Situation alle Maßnahmen dafür treffen, dass dem 
Kunden keine unnötigen weiteren Kosten entstehen und etwaig eingebundene 
Drittunternehmen unverzüglich informieren. 

3.2  Führt die Umplanung auf eine hybride und / oder digitale Inszenierung der Produktion 
zu Mehrkosten, wird die Agentur den Kunden hierüber in Kenntnis setzen. Bei Freigabe 
durch den Kunden sind die kommunizierten Mehrkosten vom Kunden zu übernehmen. 
Werden durch die Digitalisierung Agentur- und/oder Drittkosten eingespart, gibt die 
Agentur diese Einsparungen an den Kunden weiter.  

3.3 Produktionen, die nach Auffassung beider Vertragsparteien so konzipiert sind, dass sie 
ausschließlich in Form einer LIVE-Produktion funktionieren oder Sinn machen (z.B. 
Promotion Aktionen, Live-Festivals, Incentive-Reisen, Fahrzeug-Events, etc.), können 
in den in Ziffer 3.1 genannten Fällen abgesagt werden. In diesem Fall muss der Kunde 
lediglich die Kosten tragen, die bei Agentur bis zum Zeitpunkt der Absage bereits 
angefallen sind (z.B. Planungs-, Stornokosten, u.ä.). 

 
4.  Preise, Honorar, Fälligkeit  

 
4.1  Die Angebotspreise werden in Euro angegeben, alle Preise verstehen sich rein netto 

ohne Mehrwertsteuer. 

4.2  Die Agentur ist berechtigt, nach Rücksprache Teilleistungen zu erbringen und diese 
gesondert abzurechnen.  

4.3  Die in der Auftragsbestätigung genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die 
zugrunde liegenden Auftragsdaten unverändert bleiben.  

4.4  Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Beauftragung von Dritten im Namen 
und für Rechnung der Agentur. Sie ist in diesem Falle nicht verpflichtet, über die von 
Dritten in ihrem Auftrag erbrachten Leistungen Rechnung zu legen oder Rechnung der 
von ihr beauftragten Personen vorzulegen.  

4.5  Im Angebot nicht veranschlagte Leistungen, die auf Verlangen des Kunden ausgeführt 
werden oder aber Mehraufwendungen, die bedingt sind durch unrichtige Angaben des 
Kunden, durch unverschuldete Transportverzögerungen oder durch nicht termin- oder 
fachgerechte Vorleistung Dritter, soweit sie nicht Erfüllungsgehilfen der Agentur sind, 
werden dem Kunden zusätzlich nach den aktuellen Vergütungssätzen der Agentur in 
Rechnung gestellt.  

4.6 Eventuell entstehende GEMA-Gebühren, Gebühren sonstiger Verwertungsgesellschaften 
und Künstlersozialversicherungsabgaben, sowie Energie-, Wasser- und Abfallkosten und 
die Kosten für eine ausreichende Produktionshaftpflichtversicherung, sowie etwaige 



 

Produktionsausfall- und/oder Elektronik-/Equipmentversicherung werden vom Kunden 
übernommen. 

 
5.  Transport, Verpackung, Liefertermine  
 
5.1  Die (Liefer-)Gegenstände reisen stets auf Kosten und Gefahr des Kunden, wenn nichts 

anderes vereinbart ist. Sofern keine besondere Anweisung vorliegt, bestimmt die 
Agentur den Versand nach ihrem Ermessen ohne Verantwortung für eine besondere 
Verpackung oder den preiswertesten und schnellsten Weg.  

5.2  Zum Abschluss einer Transportversicherung, deren Kosten der Kunde zu tragen hat, ist 
die Agentur berechtigt, jedoch nicht verpflichtet.  

5.3  Transportschäden sind der Agentur unverzüglich anzuzeigen. Eventuelle Ansprüche 
gegen das Transportunternehmen werden auf Verlangen des Kunden abgetreten.  

5.4  Gegenstände des Kunden, die zur Leistungserbringung der Agentur erforderlich sind, 
müssen zum vereinbarten Termin frei Haus bzw. an den von der Agentur genannten Ort 
angeliefert werden. Die Rücklieferung solcher Teile erfolgt unfrei ab Verwendungsort 
und auf Gefahr des Kunden.  

5.5  Der von der Agentur unverschuldete Untergang auf dem Transport oder das Abhanden-
kommen der angelieferten Materialien am Verwendungsort gehen zu Lasten des Kun-
den.  

5.6  Liefertermine sind nur gültig, soweit sie von der Agentur ausdrücklich schriftlich 
bestätigt wurden. Gerät die Agentur mit ihren Leistungen in Verzug, so ist ihr zunächst 
eine angemessene Nachfrist von 4 Wochen zu gewähren. Nach Ablauf dieser Frist kann 
der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Verzögert sich die Lieferung bzw. Herstellung der 
Ware in Folge von Epidemien, Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr oder anderen Fällen 
höherer Gewalt, verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der hierdurch entstandenen 
Verzögerung. 

5.7  Die Agentur ist berechtigt, zur Durchführung einzelner Vertragsbestandteile Verträge 
mit Dritten abzuschließen (Subunternehmer). 

  
6.  Abnahme, Gefahrübergang, Annahmeverzug  
 
6.1  Der Kunde ist zur Abnahme der Leistung der Agentur zu dem von dieser genannten 

Fertigstellungstermin verpflichtet.  

6.2  Die Abnahme erfolgt regelmäßig anlässlich von Generalproben bzw. Probeläufen. Dies 
gilt nicht für die Planungsleistungen, die mit deren Zugang beim Kunden als fertig 
gestellt und abnahmefähig gelten.  

6.3  Noch ausstehende Teilleistungen oder die Beseitigung von Mängeln werden schnellst-
möglich nachgeholt bzw. behoben. Sofern sie die Funktion des Leistungsgegenstandes 
nicht wesentlich beeinträchtigen, berechtigen sie nicht zur Verweigerung der Abnahme.  

6.4  Kann die Leistung der Agentur aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, diesem 
nicht zur Verfügung gestellt werden, geht die Gefahr am Tage des Zugangs der Fertig-
stellungsanzeige auf den Kunden über. Die Leistung der Agentur gilt dann als erfüllt.  

6.5  Befindet sich der Kunde mit der Abnahme der Leistung der Agentur / der Ware in Verzug 
und leistet er eine angeforderte Vorauszahlung nicht, so ist die Agentur berechtigt, 
einen pauschalen Schadensersatzanspruch neben etwa bereits entstandenen Fracht-



 

kosten in Höhe von 40 % des Netto-Warenwertes geltend zu machen. Bei speziell für 
den Auftraggeber erstellten oder gefertigten Waren gilt eine 100prozentige 
Schadensersatzforderung als vereinbart. Dem Kunden bleibt der Nachweis, dass ein 
Schaden überhaupt nicht oder nicht in der genannten Höhe entstanden ist, 
unbenommen. 

 
7.  Rücktritt, pauschaler Schadensersatz  
 
7.1  Bis zum Tag der Produktion kann der Kunde vom Vertrag durch schriftliche Anzeige 

zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der schriftlichen Rücktrittserklärung beim 
Auftragnehmer.  

7.2 Bei Rücktritt durch den Kunden kann die Agentur angemessenen Ersatz für die 
getroffenen Vorkehrungen einschließlich des entgangenen Gewinns und seiner 
Aufwendungen verlangen. An Stelle der konkreten Berechnung der Entschädigung für 
den Rücktritt, kann die Agentur unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen, folgenden pauschalisierten Anspruch auf Rücktrittsgebühren geltend 
machen. Die pauschalierten Rücktrittskosten betragen: 

• bis drei Monate vor Produktionsbeginn 30 % des vereinbarten Honorars 

• bis zwei Monate vor Produktionsbeginn  50 % des vereinbarten Honorars 

• bis einen Monat vor Produktionsbeginn 60 % des vereinbarten Honorars 

• bis zwei Wochen vor Produktionsbeginn 75 % des vereinbarten Honorars 

• ab einer Woche vor Produktionsbeginn 90 % des vereinbarten Honorars 

Berechnungsgrundlage ist das mit dem Kunden vereinbarte Honorar zzgl. USt. abzüg-
lich der ersparten Aufwendungen (Fahrtkosten, Übernachtung, Verpflegung etc.). Dem 
Kunden bleibt unbenommen den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem 
Rücktritt keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die von der Agentur in der 
Pauschale ausgewiesenen Kosten. Außerdem hat die Agentur im Falle des Rücktritts 
durch den Kunden Anspruch auf alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts im Zusammenhang 
mit dem Vertrag angefallenen Fremdkosten, Stornogebühren, etc. 

7.3 Nimmt der Kunde trotz Fertigstellungserklärung die Leistung der Agentur ohne wichti-
gen Grund nicht ab oder kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß nach, so wird die Agentur nach Setzung einer angemessenen 
Nachfrist von ihrer Leistungsverpflichtung frei und kann Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen.  

7.4 Eventuell entstehende GEMA-Gebühren, Gebühren sonstiger Verwertungsgesellschaften 
und Künstlersozialversicherungsabgaben, sowie Energie-, Wasser- und Abfallkosten und 
die Kosten für eine ausreichende Produktionshaftpflichtversicherung, sowie etwaige 
Produktionausfall- und/oder Elektronikversicherung werden vom Kunden übernommen. 

 
8.  Pflichten des Kunden 
  
8.1  Der Kunde hat der Agentur alle für die Auftragsdurchführung notwendigen Informatio-

nen unverzüglich zu erteilen. Verzögerungen aus fehlender Mitwirkung des Kunden 
gehen nicht zu Lasten der Agentur.  



 

8.2  Der Kunde sichert zu, dass die mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind, Änderun-
gen der persönlichen Daten oder wesentlicher vertraglicher Informationen hat der 
Kunde der Agentur unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

8.3  Der Kunde ist – sofern nicht individualvertraglich anders vereinbart – für ein 
ausreichendes Sicherheits- und Hygienekonzept verantwortlich. 

8.4 Der Kunde ist – sofern nicht individualvertraglich anders vereinbart – verpflichtet, alle, 
nach den geltenden Vorschriften für seine Produktion eventuell erforderlichen Geneh-
migungen, Erlaubnisse und Anmeldungen in eigener Regie und auf eigene Kosten 
rechtzeitig zu bewirken und die ihm auferlegten Pflichten auf seine Kosten zu erfüllen.  

8.5 Der Kunde hat die Bestimmungen von Bundes- und Landesgesetzen in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten. Insbesondere hat er dafür Sorge zu tragen, dass die 
Auflagen des Bauaufsichtsamtes, der Feuerwehr, des Amtes für Öffentliche Ordnung und 
der örtlichen Ordnungsbehörden strikt eingehalten werden. Die Bestimmungen des 
Bauordnungsrechtes, der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) bzw. Sonderbau-
verordnung, des Jugendschutzgesetzes sowie alle weitergehenden rechtlichen Bestim-
mungen im Zusammenhang mit der Produktion sind vom Kunden zu beachten und 
einzuhalten.  

8.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Grundsätze des Datenschutzes gemäß EU-DSGVO 
einzuhalten. 

 
9. Gewährleistung  
 
9.1  Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung der Agentur bei Abnahme zu prüfen und Mängel 

zu rügen. Zeigt sich trotz sorgfältiger Prüfung ein Mangel erst später, so ist dieser 
unverzüglich anzuzeigen. In jedem Fall müssen Mängel-rügen spätestens 7 Tage nach 
Produktionsende der Agentur zugegangen sein.  

9.2  Als Gewährleistung kann der Kunde grundsätzlich nur Nachbesserungen verlangen. Die 
Art und Weise der sachgerechten Nachbesserungen richtet sich nach dem Ermessen der 
Agentur, der auch die Ersatzlieferung jederzeit offensteht.  

9.3  Der Kunde kann Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Preises 
(Minderung) verlangen, wenn mindestens zwei Nachbesserungsversuche wegen des 
gleichen Mangels fehlgeschlagen sind.  

9.4  Ist die Nachbesserung wegen Zeitablaufes (Beendigung der Produktion) ausge-
schlossen, stehen dem Kunden nur Minderungs- und etwaig Schadensersatzansprüche 
zu.  

9.5  Die Agentur kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde seinen 
vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

9.6  Erfolgt die Mängelrüge verspätet oder wurden bei Abnahme/Übergabe Vorbehalte 
wegen bekannter Mängel nicht gemacht, so erlöschen die Gewährleistungsansprüche 
gänzlich. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde selbst Änderungen vornimmt oder der Agen-
tur die Feststellung der Mängel erschwert.  

9.7  Schadensersatzansprüche, insbesondere solche aus Verletzung der Nachbesserungs-
pflicht, sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
beruhen. 

 
 



 

10.  Haftung  
 
10.1 Für Beschädigungen an Personen oder Sachen, die von Mitarbeitern oder Beauftragten 

der Agentur verursacht worden sind, haftet die Agentur nur bei fahrlässigem oder vor-
sätzlichem Handeln, es sei denn, dass zwingende gesetzliche Regelungen entgegen-
stehen. 

10.2 Das betriebliche und persönliche Risiko für die ordnungsgemäße Abwicklung der 
Produktion, sowie die Haftung in vollem Umfange für die Sicherheit der Beauftragten 
und der eigenen und angemieteten Ausrüstung der Agentur trägt der Kunde. Die 
Agentur übernimmt keinerlei Haftung für Schäden gleich welcher Art, die durch 
Besucher verursacht worden sind. Schwund, Glasbruch und evtl. Kosten, die durch die 
Beschädigung des Geländes, der Räume oder unterirdischer Leitungen durch die 
Installation von Bühnen, Messeständen, Zelten etc. entstehen, gehen zu Lasten des 
Kunden. Gleiches gilt bei der Beschädigung von durch die Agentur angemietetem 
Equipment. Der Kunde ist verpflichtet, eine ausreichend dimensionierte Produk-
tionshaftpflichtversicherung abzuschließen und dem Auftragnehmer auf Verlangen 
nachzuweisen. 

10.3 Soweit im Rahmen der Produktion die Möglichkeit zur Teilnahme an sportlichen Akti-
vitäten, Wettbewerben etc. (z.B. Canyoning, River Rafting, Bungee Jumping, Kite-
Surfing, Tauchen, Klettern, Bouldern, Cartfahren, Tontaubenschießen etc.) angeboten 
wird, wird auf die in der Natur der Sache liegenden üblichen Gefahren hingewiesen. Die 
Teilnahme an solchen Aktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr. Die Agentur und die invol-
vierten Leistungsträger haften nur dafür, dass sie die der Aktivität innewohnende 
Gefahr nicht vorsätzlich oder grob erhöhen.  

10.4 Im Falle der schuldhaften Nichterfüllung des Vertrages oder bei schuldhafter Vertrags-
verletzung haftet die Agentur nur bis maximal zur Höhe des vereinbarten Honorars. Die 
Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche gegenüber der Agentur ist damit 
ausgeschlossen. Bei schuldhafter Vertragsverletzung des Kunden ist die Agentur nicht 
verpflichtet, die Produktion durchzuführen. 

10.5 Soweit die Agentur in Erfüllung dieses Vertrages im Namen des Kunden Verträge mit 
Dritten abschließt, beschränkt sich die auftragsgemäße Tätigkeit auf die Auswahl des 
betreffenden Vertragspartners und den Abschluss des betreffenden Vertrages unter 
Wahrung der in diesem Vertrag gesetzten Grenzen. Die Agentur ist insbesondere nicht 
verpflichtet, die Durchführung solcher Verträge selbst zu überwachen. Derart vom 
Kunden beauftragte Dritte sind im Verhältnis von Agentur zum Kunden nicht Erfüllungs-
gehilfen der Agentur. 

10.6 Die Agentur haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und 
sonstige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden. 

10.7 Die Agentur haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der an den Kunden 
erteilten Instruktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde 
Einsatzbedingungen nicht einhält. Sofern die Agentur Mängel behebt, für die sie nicht 
einstandspflichtig ist, ist diese Fehlerbeseitigung zu den jeweils gültigen Sätzen vom 
Kunden zu vergüten. 

10.8 Für mangelhafte Lieferungen bzw. Leistungen von Fremdbetrieben, die auf Weisung des 
Kunden eingeschaltet werden, wird keine Haftung übernommen, sofern der Agentur 
nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der 
Überwachung der Fremdbetriebe nachgewiesen wird. Der Kunde kann gegebenenfalls 
die Abtretung der Ansprüche der Agentur gegenüber den Fremdbetrieben verlangen. 



 

10.9 Soweit nichts anderes vereinbart ist, haftet die Agentur nicht für eingebrachte 
Gegenstände des Kunden, soweit die Agentur nicht durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln die Beschädigung oder den Untergang der Gegenstände verursacht 
hat. 

10.10 Die Beschränkung der Haftung gilt in gleichem Umfang für die Erfüllungsgehilfen der 
Agentur.  

  
11.  Schutzrechte  

 
11.1  Alle im Zusammenhang mit den zu erbringenden Leistungen bei der Agentur oder von 

ihr – auch im Namen des Kunden – beauftragten Dritten entstehenden gewerblichen 
Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte, Markenrechte, wettbewerbs-
rechtlicher Leistungsschutz, Patentrechte) verbleiben, sofern nicht ausdrücklich 
anderes vereinbart ist, ausschließlich bei der Agentur. Die Übertragung von Nutzungs- 
und Verwertungsrechten bedarf der schriftlichen Vereinbarung und gilt stets nur für die 
konkrete Produktion. Änderungen von Konzepten, Entwürfen usw. dürfen nur die 
Agentur oder von dieser ausdrücklich entsprechend beauftragte Personen vornehmen.  

11.2  Der Kunde ist zur Nutzung der Konzepte, Entwürfe usw. der Agentur nur für die laut 
Vertrag vorgesehenen eigenen Zwecke berechtigt, Vervielfältigungen sind nur mit 
ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Agentur zulässig. Druckvorlagen, Arbeits-
filme und Negative, die von der Agentur oder in ihrem Auftrag hergestellt werden, 
bleiben Eigentum der Agentur, auch wenn diese dem Kunden berechnet werden. 

11.3  Bezüglich der Ausführung von Aufträgen nach den vom Kunden vorgegebenen Angaben 
oder Unterlagen übernimmt dieser die Gewährung dafür, dass durch die Herstellung und 
Lieferung der nach seinen Angaben und Unterlagen ausgeführten Leistungen Schutz-
rechte Dritter nicht verletzt werden. Die Agentur ist nicht verpflichtet nachzuprüfen, ob 
die vom Kunden zur Leistungserbringung ausgehändigten Angaben oder Unterlagen 
Schutzrechte Dritter verletzen oder verletzen können. Der Kunde ist verpflichtet, die 
Agentur von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter sofort freizustellen und 
für alle Schäden, die aus der Verletzung von Schutzrechten erwachsen, aufzukommen 
und, soweit verlangt, Vorschusszahlungen zu leisten.  

11.4  Die Agentur ist berechtigt, die Produktion aufzuzeichnen und die Aufzeichnung nebst 
Hintergrundinformationen über das Projekt zum Zwecke der Dokumentation sowie der 
Eigen-PR zu verwenden. Die Agentur kann auf den Vertragserzeugnissen mit 
Zustimmung des Kunden in geeigneter Weise auf ihr Unternehmen hinweisen. Der 
Kunde kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes 
Interesse hat.  

 
12.  Aufbewahrung von Unterlagen  
 

Die Agentur bewahrt die den Auftrag betreffenden Unterlagen für die Dauer von 12 
Monaten auf. Bei Zurverfügungstellung von Originalvorlagen verpflichtet sich der 
Kunde, Duplikate herzustellen. Für Vorlagen des Kunden, die nicht binnen eines 
Monates nach Beendigung des Auftrags zurückverlangt werden, übernimmt die Agentur 
keine Haftung.  

 
 
 
 



 

13.  Zahlungsbedingungen  
 
13.1 Rechnungen sind – sofern nichts anderes vereinbart – innerhalb von 10 Kalendertagen 

nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.  

13.2 Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich auf das von der Agentur benannte Konto und gilt 
erst dann als erfolgt, wenn die Agentur uneingeschränkt über den Rechnungsbetrag 
verfügen kann. 

13.3  Abzüge irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Anzahlungen werden nicht verzinst.  

13.4 Das vereinbarte Honorar ist zwischen den Parteien nach Projektfortschritt vereinbart: 
 

• 25 % des ausgewiesenen Endpreises als Akontozahlung für Konzeption, Planung, 
Arbeiten, Leistungen im Vorfeld sowie Akontozahlungen an Locations und Dienst-
leister direkt nach Vertragsunterzeichnung und gemäß Rechnungsstellung, 

• 25 % des ausgewiesenen Endpreises spätestens 4 Wochen (Zahlungseingang) vor 
Produktionsbeginn, 

• 40 % des ausgewiesenen Endpreises (Zahlungseingang) bei Produktionsbeginn, 
• 10 % des ausgewiesenen Endpreises sowie nach Vertragsunterzeichnung vom 

Kunden beauftragte Zusatzleistungen zehn Arbeitstage nach Stellung der Schluss-
rechnung der Leistungen, welche über die Agentur in deren Namen abgewickelt 
wurden. 

 Sollten die Zahlungen nicht zum vereinbarten Termin eingegangen sein, behält sich die 
Agentur vor, bereits erteilte Aufträge nach schriftlicher Androhung und angemessener 
Fristsetzung zur Zahlung zu stornieren 

13.5 Bei Zahlungsverzug nach Mahnung ist die Agentur berechtigt, unbeschadet 
weitergehender Ansprüche, Verzugsschadensersatz in Höhe der üblichen Mindestsoll-
-zinsen und Provisionen der Großbanken zu verlangen (mindestens jedoch 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank). Der Nachweis eines 
geringeren Schadens bleibt unbenommen.  

13.6  Die Agentur ist im Falle des Zahlungsverzuges nach Fristsetzung mit Ablehnungs-
androhung weiter berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. Für die Höhe des Schadensersatzes gilt die Regelung der 
Ziffer 7.2 dieser Bedingungen.  

 
14.  Aufrechnung und Abtretung  
 
14.1  Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderun-

gen aufrechnen.  

14.2  Die Rechte des Kunden aus diesem Vertragsverhältnis sind nur mit vorheriger Zustim-
mung der Agentur übertragbar.  

 
15.  Datenschutz 
 
 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder im Zusam-

menhang mit dieser, personenbezogene Daten, gleich ob sie von der Agentur selbst 
oder von Dritten stammen, im Sinne der EU-DSGVO verarbeitet werden. Die Agentur 
verweist auf ihre Datenschutzrichtlinien. Diese finden Sie unter https://artecom-
ps.de/datenschutz. 

 



 

16.  Verschwiegenheit und Referenzrecht  
 
16.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, über alle geschäftsinternen Ange-

legenheiten, die ihnen anvertraut oder die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden 
sind, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren. 
Diese gelten als Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 2 Ziffer 1 des Gesetzes zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). 

16.2 Die Agentur ist berechtigt, die für den Kunden erbrachten Leistungen als Referenz in 
anderen Zusammenhängen zu nutzen. Der Kunde ist berechtigt, dem mit Wirkung für 
die Zukunft schriftlich zu widersprechen soweit er hierfür ein berechtigtes Interesse 
nachweisen kann. Bei Werbe- und ähnlichen Maßnahmen darf die Agentur zudem auf 
sich selbst hinweisen. Diese Rechte stehen der Agentur ohne Entgeltanspruch des 
Kunden zu.  

 
17.  Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
17.1  Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem 

Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz der Agentur, soweit der Kunde 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. Gleiches gilt, falls der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, er seinen Sitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder sein Sitz im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  

17.2  Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gelten das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und der EU (BGB, HGB, EU-DSGVO). Die Geltung des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

  
 

18.  Schlussbestimmungen  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ unwirk-
sam oder nichtig sein, so berührt dies die Verbindlichkeiten der übrigen Bestimmungen 
und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, 
zu ersetzen. 

 
 

 


